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§ 1 Grundsätze 
Der Turnverein Bruckhausen e.V. kann Ehrungen aussprechen, ist dazu aber nicht 

verpflichtet. Er würdigt damit besondere Treue zum Verein und besondere Verdienste 

um den Sport. 

Die Ehrungen sind ein Zeichen äußerer Anerkennung für langjährige Mitgliedschaft und 

beispielhaftes ehrenamtliches Engagement. 

 

§ 2 Ehrungen 
Folgende Ehrungen werden zurzeit durchgeführt: 

a) Sachgeschenke für besondere Verdienste um den Sport oder Verein 

b) Sachgeschenke für Absolventen von Fortbildungen/Qualifikationen 

c) Ehrenamt 

d) Junges Ehrenamt 

e) Goldene Vereinsnadel sowie eine Urkunde für langjährige Treue bei 70, 60, 50 

und 40 Jahre Vereinszugehörigkeit 

f) Silberne Vereinsnadel sowie eine Urkunde für langjährige Treue bei 25 Jahre 

Vereinszugehörigkeit 

g) Ehrenvorsitz erhalten Vorsitzende, die sich in langjähriger ehrenamtlicher 

Tätigkeit besondere Verdienste um den Turnverein Bruckhausen erworben 

haben. 

 

§ 3 Ehrenausschuss 
Ehrenausschuss ist der Vorstand des Vereins. Die Hinzuziehung von 

Vereinsmitgliedern mit beratender Stimme ist im Einzelfall möglich. 
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§ 4 Festlegung des Verfahrens 
Ehrenvorsitzende werden von der Mitgliederversammlung ernannt. 

Ehrungen beschließt der Vorstand des Vereins. 

Die Vereinsjubiläen werden chronologisch archiviert. 

 

§ 5 Aberkennung von Ehrungen 
Der Vorstand des Turnverein Bruckhausen kann Ehrungen wieder aberkennen, wenn 

ihre Träger rechtswirksam aus dem Verein ausgeschlossen worden sind. 

 

§ 6 Schlussbestimmung 
Diese Ehrenordnung beruht auf der bisherigen Vereinspraxis des Turnverein 

Bruckhausen e.V. und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

 

 

Turnverein Bruckhausen e.V. 

Der Vorstand 

Hünxe-Bruckhausen, 01.10.2020  

 


